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Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige 

Reisedokumente 

Die Einreise ist für deutsche Staatsangehörige mit folgenden Dokumenten möglich: 

Reisepass: Ja 

Vorläufiger Reisepass: Ja 

Personalausweis: Ja 

Vorläufiger Personalausweis: grundsätzlich ja, Einschränkungen s.u. 

Kinderreisepass: Ja 

Noch gültiger Kinderausweis nach altem Muster (der Kinderausweis wird seit 1. Januar 

2006 nicht mehr ausgestellt): Ja, bis zum 10. Lebensjahr ohne Lichtbild, ab dem 10. 
Lebensjahr ist ein Lichtbild notwendig 



Anmerkungen: 
Nicht möglich ist die Einreise in die Türkei mit einem von der Bundespolizei für Notfälle 
ausgestellten "Reiseausweis als Passersatz" (s. Muster unter Externer Link, öffnet in neuem 
Fensterhttp://www.bundespolizei.de/ ) 

Kindereinträge im Reisepass eines Elternteils sind seit dem 26.06.2012 nicht mehr gültig. 
Jedes Kind benötigt ein eigenes Ausweisdokument. 

Empfehlungen 

Die Türkei ist Vertragspartei des Europäischen Übereinkommens über die Regelung des 
Personenverkehrs zwischen den Mitgliedsstaaten des Europarates vom 13.12.1957. 
Bei der Einreise kann der Reisepass, der vorläufige Reisepass, der Personalausweis oder der 
Kinderreiseausweis auch seit höchstens seit 
einem Jahr abgelaufen sein, nicht jedoch der vorläufige Personalausweis.  
In der Praxis kann es bei der Ausreise aus der Türkei mit abgelaufenen Ausweisdokumenten, 
insbesondere an den Landgrenzen in Edirne und Ipsala, jedoch  zu Problemen kommen. Es 

wird daher empfohlen, sich bereits vor der Reise in die Türkei um gültige 

Ausweisdokumente zu kümmern. 

Bei der Einreise mit dem vorläufigen Personalausweis hat es ebenfalls in der Vergangenheit 
 Probleme gegeben. 

Bitte beachten Sie, dass bei Einreise mit einem Reisepass dieses Dokument noch 

mindestens über eine leere Seite verfügen muss.  

In der Vergangenheit kam es zu Zurückweisungen an der Grenze, weil Eltern ohne gültige 
Einreisedokumente für ihre Kinder einreisen wollten. In solchen Fällen können auch die 
deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei keine Abhilfe schaffen. Insbesondere ist die 
Ausstellung eines Kinderausweises durch die deutsche Auslandsvertretung im Transitbereich 
des Flughafens nicht möglich und wird von den türkischen Behörden auch nicht gestattet. 

Visum 

Als Tourist kann man sich bis zu 90 Tage in einem Zeitraum von 180 Tagen visumfrei 

im Land aufhalten. Kürzere, in diesen Zeitraum fallende Aufenthalte werden addiert. Damit 
soll die Rechtslage in der Türkei grundsätzlich der in Deutschland geltenden angepasst 
werden. 

Die bisherige Praxis, nach einer eintägigen Ausreise einen erneuten Aufenthalt von 90 Tagen 
zu begründen, ist seit dem 1. Februar 2012 nicht mehr möglich. 
Personen, dies sich bereits in der Türkei aufhalten und einen längeren Aufenthalt planen, 
können innerhalb von 90 Tagen nach Einreise vor Ort eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. 
Dazu muss der Reisepass noch 90 Tage über den beabsichtigten Aufenthalt hinaus gültig sein. 
Ist bereits vor Einreise ein Aufenthalt von mehr als 90 Tagen geplant, sollte bei einer 
türkischen Auslandsvertretung ein entsprechendes Visum beantragt werden. Die Botschaft 
empfiehlt, sich in Zweifelsfragen an die türkischen Behörden, Konsulate oder Rechtsanwälte 
zu wenden, insbesondere dann wenn häufigere langfristige Aufenthalte in der Türkei 
beabsichtigt sind. 



Deutsche Staatsangehörige, die ein Visum zur Besteigung des Ararat eingeholt haben, 

benötigen für einen darüber hinausgehenden Aufenthalt in der Türkei eine Erlaubnis, 

die umgehend nach Ende der Bergtour bei  der Ausländerpolizei der 

Sicherheitsdirektion der Provinz (il emniyet müdürülüğü) einzuholen ist. 

Von Deutschland ausgestellte Reisedokumente oder Reiseausweise für Ausländer anderer 
Nationalitäten werden von der Türkei anerkannt. Für die Einreise in die Türkei wird jedoch 
ausnahmslos ein Visum benötigt, das vorab bei einem türkischen Generalkonsulat einzuholen 
ist. Türkische Staatsangehörige sollten grundsätzlich mit einem türkischen Pass reisen. Eine 
Einreise ist zwar möglich, die Ausreise aus der Türkei mit einem von deutschen Behörden 
ausgestellten Pass dagegen nicht immer. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Reise in die Türkei auf dem Landweg auch die 
Einreisebestimmungen der Transitländer beachtet werden müssen. In Serbien sind seit dem 
12.06.2010 eine Einreise und ein Aufenthalt bis zu 90 Tagen mit dem Bundespersonalausweis 
möglich. 

Hinweise zur Einreise von Minderjährigen 

Besondere Vorschriften für alleinreisende Minderjährige oder bei Reise mit nur einem 
sorgeberechtigten Elternteil gibt es nicht, solange ihre Ausreise aus Deutschland legal 
erfolgte. 

Kinder türkischer Eltern, die sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit 
besitzen, benötigen zur Wiedereinreise nach Deutschland einen deutschen Kinderausweis, 
Kinderreisepass, Reisepass oder Personalausweis, der vor Abreise bei der zuständigen 
deutschen Behörde beantragt werden muss. 

Weiterreise in Drittländer 

Grundsätzlich ist das notwendige Visum für eine Weiterreise in die Nachbarstaaten bereits 
vor der Abreise aus Deutschland bei den entsprechenden Auslandsvertretungen in 
Deutschland einzuholen. Eine Antragstellung bei den Konsulaten in der Türkei ist in der 
Regel nicht möglich. 

Für Reisende, die über die Türkei nach Afghanistan, Indien, Pakistan, Nigeria oder 
Tadschikistan reisen möchten, teilte das Gesundheitsministeriums der Türkei im Juli 2011 
mit, dass aufgrund der hohen Anzahl an Polioerkrankungen (=Kinderlähmung) in den 
entsprechenden Ländern der o.g. Personenkreis eine Dosis Schluckimpfung (zwei Tropfen) 
gegen Polio bei der Ausreise erhalten soll, sofern nicht bescheinigt werden kann, dass 
innerhalb des letzten Monats vor Reisebeginn eine solche Impfung bereits vorgenommen 
wurde. Wenn die Impfung abgelehnt wird, ist eine schriftliche Erklärung abzugeben. Eine 
Ablehnung der Impfung kann die Verweigerung der (Wieder)Einreise zur Folge haben. 

Weiterreise nach Georgien 

Zu den erforderlichen Dokumenten für den Grenzübertritt von der Türkei nach Georgien 
liegen derzeit keine verbindlichen Informationen vor. 

Weiterreise in den Irak 



Die Ausreise aus der Türkei in den Irak ist seit dem 01.07.2004 nur für Inhaber eines für Irak 
gültigen Visums möglich. In diesem Zusammenhang wird auf die Reisewarnung des 

Auswärtigen Amts für Irak hingewiesen. Deutsche Staatsangehörige sind seit dem 
01.07.2004 visumspflichtig. 

Weiterreise nach Syrien 

Anlässlich der aktuellen Situation in Syrien warnt das Auswärtige Amt ausdrücklich vor 
Reisen in dieses Land. In diesem Zusammenhang wird auf die Reisewarnung des 

Auswärtigen Amts für Syrien hingewiesen. Aktuellen Nachrichten zufolge hat die syrische 
Regierung im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien verstärkt Minen ausgelegt, um 
syrische Staatsangehörige an der Flucht in die Türkei zu hindern. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gerade im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien das 
Fotografieren strengstens verboten ist. Dies gilt auch für vermeintlich harmlose 
Landschaftsaufnahmen. 

Einreise in die Türkei aus Ländern, die nicht Mitgliedstaaten des Europarates sind 

Die Einreise in die Türkei ist aus Ländern, die nicht Mitgliedstaaten des Europarats (wie z.B. 
Irak) sind, nur mit dem Reisepass möglich.  

Einreise mit dem Pkw 

Wenn man mit dem PKW einreisen möchte, wird das Auto im Pass des Fahrers eingetragen. 
Für diesen Fall ist es erforderlich, einen Reisepass zur Einreise zu verwenden. 

Zusätzlich zur Eintragung im Pass wird vom türkischen Zoll ein Formular ausgestellt, das das 
Datum der spätesten Wiederausfuhr festlegt. Ein Überschreiten dieser individuell festgelegten 
Frist auch um nur einen Tag muss unbedingt vermieden werden, da anderenfalls erhebliche 
Geldstrafen, die den Wert des Fahrzeugs um ein Vielfaches übersteigen können, und ein 
Strafverfahren drohen. Als Frist werden in der Regel 30 Tage eingetragen, auf Antrag auch 
bis zu 90 Tage. 

Bitte beachten Sie, dass die grüne Versicherungskarte nur im europäischen Teil der Türkei 
anerkannt wird. Beabsichtigen Sie mit dem Fahrzeug auch den asiatischen Teil zu bereisen, 
können Sie an der Grenze beim Touringclub eine Kfz-Haftpflichtversicherung (30-90 Tage) 
abschließen. 

Falls der Halter des Fahrzeugs nicht identisch ist mit dem Reisenden, muss der Reisende / 
Fahrer über eine Vollmacht des Eigentümers verfügen, die bei einer türkischen 
Auslandsvertretung in Deutschland ausgestellt oder beglaubigt sein sollte. Einzelheiten zum 
Verfahren klären Sie bitte vor Abreise, um mehrtägige Wartezeiten an der Grenze zu 
vermeiden. 

In der Türkei gilt für Auto- und Motorradfahrer eine 0,5 Promillegrenze. Für das Führen von 
Lastkraftwagen, PKW mit Anhänger und Bussen (Fahrzeuge zur Personenbeförderung) gilt 
eine 0,0 Promillegrenze. Die Strafen bei Verkehrsdelikten wurden in jüngster Zeit drastisch 
erhöht. 



Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige können sich kurzfristig ändern, ohne 
dass das Auswärtige Amt hiervon vorher unterrichtet wird. Rechtsverbindliche Informationen 
und/oder über diese Hinweise hinausgehende Informationen zu den Einreisebestimmungen 
erhalten Sie nur direkt bei der Botschaft oder einem der Generalkonsulate Ihres Ziellandes. 

Haftungsausschluss 

Reise- und Sicherheitshinweise beruhen auf den zum angegebenen Zeitpunkt verfügbaren und 
als vertrauenswürdig eingeschätzten Informationen des Auswärtigen Amts. Eine Gewähr für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für eventuell eintretende Schäden 
kann nicht übernommen werden. Gefahrenlagen sind oft unübersichtlich und können sich 
rasch ändern. Die Entscheidung über die Durchführung einer Reise liegt allein in Ihrer 
Verantwortung. Hinweise auf besondere Rechtsvorschriften im Ausland betreffen immer nur 
wenige ausgewählte Fragen. Gesetzliche Vorschriften können sich zudem jederzeit ändern, 
ohne dass das Auswärtige Amt hiervon unterrichtet wird. Die Kontaktaufnahme mit der 
zuständigen diplomatischen oder konsularischen Vertretung des Ziellandes wird daher 
empfohlen. 

Das Auswärtige Amt rät dringend, die in den Reise- und Sicherheitshinweisen enthaltenen 
Empfehlungen zu beachten sowie einen entsprechenden Versicherungsschutz, z.B. einen 
Auslands-Krankenversicherungsschutz mit Rückholversicherung, abzuschließen. In diesem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Ihnen Kosten für erforderlich werdende 
Hilfsmaßnahmen nach dem Konsulargesetz in Rechnung gestellt werden. 
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